
 
11/2017 

N i e d e r s c h r i f t 
 
über die Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 28. März 2017, im Sitzungssaal des Marktgemeindeamtes Nuß-
dorf-Debant.  
 
Beginn: 19.00 Uhr 
 
Anwesende:  Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner 
 Bgm.-Stellv. Gertraud Oberbichler 

GV. Ing. Hubert Stotter 
GR. Michael Schlemmer  
GR. Thomas Greuter 
GR. Frank Longo 
GR. Alois Lugger 
GR. Petra Draxl 
GR. Stephan Peuckert 
GR. Maria Peer 
GV. Harald Zeber-Idl 
GV. Verena Nußbaumer 
GR. Sebastian Lackner 
GR. Verena Singer 
GR. Maria Mitterdorfer 
 

Schriftführer: Dr. Robert Wilhelmer  
  

T a g e s o r d n u n g : 
 

1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2) Berichte des Bürgermeisters  
3) Jahresrechnung 2016  

a) Bericht des Bürgermeisters 
b) Bericht des Überprüfungsausschusses 
c) Beratung 
d) Beschlussfassung über Haushaltsüberschreitungen 
e) Genehmigung der Jahresrechnung  

4) Gemeindegutsagrargemeinschaft Obriskenalpe 
Genehmigung von Jahresrechnung 2016 und Voranschlag 2017 

5) Wildbachverbauung – Darlehensaufstockung  
6) Festlegung Waldumlage 2017 
7) Tennishalle – Sommertarife 2017 
8) Pachtvertrag Sportcafé – Öffnungszeiten 
9) Sozialsprengel Nußdorf-Debant und Umgebung – Anmietung des gesamten Garagenobjektes auf  

Grundstück 967 KG Obernußdorf zu Garagierungs- und Lagerungszwecken –Mietvertrag 
10) Firma XXXLutz – Anschluss des auf Grundstück 1032 KG Lienz geplanten Bauobjektes an die  

öffentlichen Versorgungsleitungen der Marktgemeinde Nußdorf-Debant (Kanal, Wasser) 
11) Spritzenhäusl – Bittleihe SKO 
12) Wohnung Mehrzweckhaus Nußdorf – Vermietung  
13) Anträge, Anfragen und Allfälliges 
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Zu Punkt 1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung, begrüßt die anwesenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 
sowie die Vertreter der Presse. Sodann stellt der Bürgermeister fest, dass im Gemeinderat Vollzähligkeit 
und damit Beschlussfähigkeit gegeben ist. Nachdem auf seine Anfrage hin weder zur Tagesordnung 
noch zur Sitzungseinladung eine Wortmeldung erfolgt, geht er über 
 
 

Zu Punkt 2) Berichte des Bürgermeisters 
 
a) Gemeindebauhof – Winterdienst 

Aufgrund der geringen Schneemengen im Winter und der warmen Temperaturen im März konnte der 
Gemeindebauhof schon jetzt die Winterarbeiten, vor allem das Splittkehren, abschließen und folgende 
neue Baustellen beginnen: 
 
- Kanal für neues Wohngebiet Am Sonnenhang – 1. Teil (Sonnenhang bis zum Radfahr-Mitterweg) 
- Wasserversorgungsanlage – Pumpleitung zwischen Tiefbrunnen und Hochbehälter im Bereich der 

  Zwieslingbach-Verbauung (Unterlauf Dorfstraße – Radfahr-Mitterweg) 
 

b) Zwieslingbach-Verbauung und Pumpleitung 
Anfang März hat die Wildbachverbauung begonnen, den letzten Teil der Zwieslingbach-Verbauung 
(Unterlauf zwischen Dorfstraße/Cafe Ladele und Radfahr-/Mitterweg) auszuführen. Als Erstes musste 
unterhalb des Bachlaufs die neue Pumpleitung verlegt werden. Die Verlegearbeiten gingen aufgrund 
der guten Witterung zügig voran. Mit der Pumpleitung wird nun ein im Jahr 2009 genehmigtes Projekt 
fertiggestellt. Die rund 50 Jahre alte PVC-Druckrohrleitung zwischen Tiefbrunnen und Hochbehälter 
wird durch eine Sphärogussleitung ersetzt. Damit wird die Versorgungssicherheit im Wassernetz der 
Marktgemeinde Nußdorf-Debant deutlich erhöht. Mit dem letzten Teil der Zwieslingbach-Verbauung 
verbessert sich die Gefahrensicherheit vor allem im Bereich der Reihenhaussiedlung Nußdorf. 
 

c) Breitbandversorgung 
Die notwendigen Ausschreibungen, vor allem die für die Tiefbau- und Spleißarbeiten, sind mittlerweile 
erfolgt. Angebotsöffnung ist am 10. April 2017. Sofort danach soll von Gemeinde und Providern laut 
Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner intensiv um Kunden geworben werden und auf Basis der dabei 
erzielten Ergebnisse die Feintrassierung für den Breitbandausbau im Gemeindegebiet geschehen. 
 

d) Sportanlagen 
Für die Sanierung der Fußballplätze sowie des Eishockeyplatzes sind kleinere Projekte in Ausarbei-
tung. Die Vorbesprechung dazu ist jeweils im Sportausschuss erfolgt.  
 

e) Einrichtung und Ausstattung der Kindergärten und der Bücherei Debant 
Aufgrund von zugesagten Landes-Fördergeldern können in den Kindergärten sowie in der Bücherei 
Debant kleinere Verbesserungsprojekte umgesetzt werden. 
 

f) Spielplätze 
Ein Projekt zur Ergänzung der Spielplätze mit neuen Spielgeräten ist in Ausarbeitung. Die Umsetzung 
des ausgearbeiteten Ausbauplanes 2017/18 erfolgt dann im Rahmen der budgetären Möglichkeiten. 
 

g) Wohn- und Pflegeheim 
Die 2. Station des Altenheimes geht aufgrund einer geänderten Bedarfslage (60 Todesfälle in Osttirol 
in kurzem Zeitraum!) erst im Oktober 2017 und nicht wie ursprünglich geplant im Juli 2017 in Betrieb. 
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h) Bürgermeisterkonferenz Osttirol 
Die diesjährige Bürgermeisterkonferenz findet am 31. März 2017 im Kultursaal Debant statt. Mit dabei 
ist Gemeindeverbandspräsident Mag. Ernst Schöpf, der zu den zahlreichen aktuellen Neuerungen für 
die Gemeinden, insbesondere zum Ergebnis der Finanzausgleichsverhandlungen, berichten wird. 

 
i) Regionalkonferenz in Oberlienz – Teilnahme Gemeindemandatare 

Die 15 Talbodengemeinden treffen sich am 6. April 2017 zur Regionalkonferenz in Oberlienz. Der 
Gemeinderat Nußdorf-Debant wird dabei durch 7 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte vertreten 
sein, die sich beim Bürgermeister für die Teilnahme angemeldet haben. 
 
 

Zu Punkt 3) Jahresrechnung 2016 
 
Die vorliegende Jahresrechnung 2016 wurde laut Bürgermeister vom Überprüfungsausschuss vorgeprüft 
und in der Folge den gesetzlichen Vorschriften entsprechend kundgemacht und zur allgemeinen Einsicht 
aufgelegt. Einsichtnahme ist keine erfolgt und es wurden auch keine Einwendungen gegen die Jahres-
rechnung 2016 erhoben. Mit der nunmehrigen Vorlage der Jahresrechnung 2016 an den Gemeinderat 
wird der Bestimmung in § 108 Tiroler Gemeindeordnung 2001 entsprochen, nach der der Gemeinderat 
bis längstens 31.03. des Folgejahres über den Entwurf des Rechnungsabschlusses zu beschließen hat. 
 
a) Bericht Bürgermeister 

 
Der Bürgermeister informiert, dass die Jahresrechnung 2016 folgenden Gesamthaushalt aufweist:  
 
Ordentlicher Haushalt: 
Einnahmen € 6.882.093,57 Vorjahr: € 6.768.854,24 
Ausgaben € 6.780.921,79 Vorjahr: € 6.481.500,73 
Rechnungsüberschuss 2016 € 101.171,78 Vorjahr: €    287.353,51 
 
Außerordentlicher Haushalt: 
Einnahmen € 1.167.206,69 Vorjahr: € 1.936.882,47 
Ausgaben € 1.175.623,74 Vorjahr: € 1.933.121,64 
Rechnungsüberschuss 2016 €    – 8.417,05 Vorjahr: € 3.760,83 
 
Gesamthaushalt: 
Gesamteinnahmen € 8.049.300,26 Vorjahr: € 8.705.736,71 
Gesamtausgaben € 7.956.545,53 Vorjahr: € 8.414.622,37 
Gesamt-Rechnungsüberschuss 2016 € 92.754,73 Vorjahr: € 291.114,34 
 
 
In seinem Bericht zu den Eckdaten der Jahresrechnung 2016 erläutert der Bürgermeister, dass der 
Rechnungsüberschuss 2016 im Budget 2017 nur mit rund einem Drittel der nunmehrigen Summe an-
gesetzt war. Grund dafür war, dass für 2017 erwartete Kindergartengelder (Infrastrukturförderung und 
Personalkostenersatz) vom Land teilweise noch im Jahr 2016 überwiesen wurden. Insofern relativiert 
sich der deutlich höhere Rechnungsüberschuss von € 92.754,73, da diese Landesgelder bei den Ein-
nahmen 2017 fehlen.  
 
In der Folge stellt der Bürgermeister die Projekte im außerordentlichen Haushalt wie folgt dar:  
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Zum Überschuss im Bereich „Neubau Feuerwehrgebäude Debant“ führt der Bürgermeister erläuternd 
aus, dass sich dieser aus verspäteten Rechnungslegungen durch Installateur und Elektriker erklärt, 
die nun erst im Jahr 2017 erfolgen, und gemeinsam in etwa in Höhe des Überschusses liegen werden. 
 
Diverse einmalige Projekte im ordentlichen Haushalt: 
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Der Bürgermeister informiert zu den Einmaligen Ausgaben, dass den Kosten für das Public Viewing 
zur EURO 2016 in Höhe von € 26.590,-- Einnahmen in Höhe von rund € 16.000,-- gegenüberstehen. 
Das Public Viewing sei für die Gemeindebevölkerung eine super Sache gewesen. Die Kosten der 
Saunasanierung seien mit € 239.730,-- deutlich höher ausgefallen als im Budget 2016 mit € 50.000,-- 
geplant. Durch die Mehrausgaben für die Sauna sei für andere Vorhaben im Jahr 2016 kaum Spiel-
raum geblieben. Die Entscheidung zur Saunasanierung sei trotzdem eine gute und richtige gewesen. 
 
Zu den Einmaligen Einnahmen führt der Bürgermeister aus, dass es sich dabei hauptsächlich um Zu-
wendungen seitens des Landes gehandelt hat. 
 
Finanzlage der Marktgemeinde: 
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Laut Bürgermeister hat sich die Finanzlage der Gemeinde von 2015 auf 2016 um rund € 100.000,-- 
strukturell verschlechtert. Der Gesamtschuldenstand aus Darlehen und Leasing sei trotz Erhöhung 
des Darlehensstandes zu 2015 in etwa gleichgeblieben. Die Gemeinde tilge jährlich rund € 400.000,--. 
Der Verschuldungsgrad der Marktgemeinde werde sich zwischen 40 % und 50 % einpendeln. 2017 
werde es zwar beim Verschuldungsgrad etwas hinaufgehen, durch den Entfall eines Darlehens werde 
sich der Verschuldensgrad 2018/19 wieder im zuletzt gewohnten Rahmen bewegen. 

 
b) Bericht Überprüfungsausschuss 

 
Der Obmann des Überprüfungsausschusses, GV. Harald Zeber-Idl, trägt die Niederschrift 02/2017 
über die Vorprüfung der Jahresrechnung in der Ausschusssitzung vom 27.02.2017 vor. Die Kassen-
bestandaufnahme in der Hauptkasse ergab einen tatsächlichen und buchmäßigen Kassenbestand 
von jeweils - € 57.271,80 und damit Kassenübereinstimmung. Im Rahmen der Vorprüfung der Jahres-
rechnung wurden 2016 noch nicht genehmigte Haushaltsüberschreitungen in Höhe von € 121.050,-- 
festgestellt. Nach genauer Prüfung wird dem Gemeinderat deren Genehmigung empfohlen. 
 
Im Rahmen der Vorprüfung der Jahresrechnung wurden vom Ausschuss keine außergewöhnlichen 
Sachen gefunden. Im Übrigen verweist der Obmann des Überprüfungsausschusses zur Vorprüfung 
der Jahresrechnung, zur Haushaltsgebarung, zu den Einnahmen und Ausgaben sowie zur Finanzlage 
der Marktgemeinde auf die vom Bürgermeister in seinem Vortrag zu Unterpunkt a) genannten Zahlen. 
 
Ergebnis der Prüfungstätigkeit vom 27.02.2017 ist laut Obmann der Antrag des Überprüfungsaus-
schusses an den Gemeinderat, die vorliegende Jahresrechnung 2016 zu genehmigen und den Bür-
germeister als Rechnungsleger gemäß § 108 Abs. 3 TGO 2001 die Entlastung zu erteilen. 
 
Zudem wird dem Gemeinderat empfohlen, die noch nicht genehmigten Haushaltsüberschreitungen 
des Haushaltsjahres 2016, die laut der von der Finanzverwaltung erstellten Liste gesamt € 121.050,-- 
betragen, mit den in der Überschreitungsliste ebenfalls enthaltenen Bedeckungen zu beschließen. 

 
c) Beratung 

 
Der Bürgermeister bedankt sich beim Obmann des Überprüfungsausschusses für seinen Bericht und 
ersucht um Diskussion und Fragen zu der von ihm vorgelegten Jahresrechnung 2016. 
 
GR. Sebastian Lackner ersucht den Bürgermeister um Detaillierung der in der Überschreitungsliste 
enthaltenden Mehrausgaben von € 121.050,--. Der Bürgermeister beantwortet diese Anfrage anhand 
der Überschreitungsliste detailliert und erläutert die Bedeckungen für die Mehrausgaben. 
 
GV. Harald Zeber-Idl ergänzt, die einzelnen Positionen der Überschreitungslisten würden im Überprü-
fungsausschuss vor einer Beschlussempfehlung von allen Mitgliedern genau geprüft und besprochen. 
 
Da es keine weiteren Fragen gibt, beantragt der Bürgermeister die Genehmigung der noch offenen 
Haushaltsüberschreitungen 2016 als Unterpunkt d) dieses Tagesordnungspunktes mit Beschluss auf 
die Tagesordnung dieser Gemeinderatssitzung zu nehmen und bringt diesen Antrag zur Abstimmung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig dafür 

 
d) Beschlussfassung Haushaltsüberschreitungen 2016 
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Die vom Überprüfungsausschuss kontrollierte Überschreitungsliste weist im Jahr 2016 bislang noch 
nicht genehmigte Überschreitungen in einem Gesamtbetrag von € 121.050,-- auf. Die notwendigen 
Bedeckungen sind durch Einsparungen bei den Geldbezügen der Verwaltung und des Kindergartens, 
bei der Betriebsausstattung FF, bei Straßenerrichtungen und WVA-Projekten gegeben. 
 
Der Bürgermeister beantragt, der Gemeinderat möge die noch nicht bewilligten Überschreitungen des 
Haushaltsjahres 2016 in Höhe von € 121.050,-- nach Maßgabe der vorliegenden Überschreitungsliste 
sowie mit den nachstehenden Bedeckungen genehmigen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig dafür 
 
Bedeckung: 
010-510 Einsparung Geldbezüge Verwaltung € 15.840,-- 
163-043009 Einsparung Betriebsausstattung FF € 10.480,-- 
240-510 Einsparung Bezüge Kindergarten € 45.500,-- 
612-002029 Einsparung Straßenerrichtungen € 10.000,-- 
616-002009 Einsparung Wanderweg-Projekt € 60.000,-- 
850-004019 Einsparung WVA-Projekte € 20.770,-- 
  € 121.050,-- 

 
e) Genehmigung der Jahresrechnung 

 
Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner übergibt zu diesem Beschlusspunkt den Vorsitz an Bürgermeister-
Stellvertreterin Gertraud Oberbichler und verlässt den Sitzungssaal. 
 
Nachdem auf Anfrage von Bgm.-Stellv. Gertraud Oberbichler zur Jahresrechnung 2016 keine Wort-
meldungen mehr erfolgen, stellt sie unter Hinweis auf den Vortrag des Bürgermeisters sowie auf den 
Antrag des Überprüfungsausschusses zur Jahresrechnung 2016 den Antrag, der Gemeinderat möge 
die vorliegende Jahresrechnung zum Gemeindehaushalt 2016 mit den eingangs genannten Zahlen 
zum ordentlichen Haushalt und zum außerordentlichen Haushalt, das ist mit dem Gesamthaushalt von 
 
Gesamthaushalt-Gesamteinnahmen: € 8.049.300,26 Vorjahr: € 8.705.736,71 
Gesamthaushalt-Gesamtausgaben: € 7.956.545,53 Vorjahr: € 8.414.622,37 
Gesamt-Rechnungsüberschuss 2016: € 92.754,73 Vorjahr: € 291.114,34 
 
in der vorliegenden Form genehmigen und dem Rechnungsleger, Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner, 
gemäß § 108 Abs. 3 TGO 2001 die Entlastung erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
14 Stimmen dafür 
(Bgm. Ing. Andreas Pfurner hat an der Abstimmung nicht teilgenommen und war nicht vertreten) 
 
Nach der Beschlussfassung wird Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner wieder in den Sitzungssaal ge-
beten und übernimmt, nachdem er zuvor vom Abstimmungsergebnis und seiner Entlastung informiert 
wurde, von Bürgermeister-Stellvertreterin Gertraud Oberbichler wieder den Vorsitz. Der Bürgermeister 
bedankt sich beim Gemeinderat für das mit einstimmiger Beschlussfassung erwiesene Vertrauen und 
will dieses soweit wie möglich zurückgeben. Sein Dank gilt der Finanzverwaltung sowie den Mitglie-
dern des Überprüfungsausschusses.  
 
Bericht des Überprüfungsausschusses zur Sitzung vom 02.02.2017 
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Nach der Abstimmung berichtet Überprüfungsausschussobmann GV Harald Zeber-Idl anhand der 
Niederschrift 01/2017 über die Sitzung des Überprüfungsausschusses vom 02.02.2017. Demnach 
ergab die Prüfung Kassenübereinstimmung. Die Belegsprüfung blieb ohne Mängel. 

Zu Punkt 4) Gemeindegutsagrargemeinschaft Obriskenalpe 
 Genehmigung von Jahresrechnung 2016 und Voranschlag 2017 
 

Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner erklärt sich für diesen Tagesordnungspunkt für befangen, da er als 
Substanzverwalter Organ der Agrargemeinschaft Obriskenalpe ist. Er übergibt den Vorsitz an Bürger-
meister-Stellvertreterin Gertraud Oberbichler. Diese übernimmt den Vorsitz und bittet wiederum den Bür-
germeister als Substanzverwalter um seinen Bericht zur Jahresrechnung 2016 und zum Voranschlag 
2017 der Agrargemeinschaft Obriskenalpe. 

 
A) Jahresrechnung 2016 
 

Die Jahresrechnung 2016 schließt mit Einnahmen von € 43.421,47, Ausgaben von € 42.856,28 und 
dem daraus resultierenden Ist-Rechnungsüberschuss von € 1.457,76 ab. Damit lagen sowohl die Ein-
nahmen als auch die Ausgaben der Agrargemeinschaft deutlich unter den im Voranschlag 2016 an-
genommenen Beträgen von je € 62.900,--. Hauptgrund dafür ist, dass die Dachsanierung mit Kosten 
von rund € 15.000,-- entfallen ist, was sich nicht nur ausgabenseitig bemerkbar gemacht hat, sondern 
durch das Fehlen von Fördergeldern auch bei den Einnahmen. 
 
Die Vorprüfung der Jahresrechnung 2016 ist am 10.03.2017 durch die beiden Rechnungsprüfer GV. 
Harald Zeber-Idl und Christian Lackner erfolgt. Bei dieser Prüfung wurden die Belege und Konten der 
Agrargemeinschaft stichprobenweise angesehen. Dabei hat sich Übereinstimmung der Buchungen mit 
den Belegen ergeben. Es wurden keine Mängel festgestellt. Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 
per 31.12.2016 hat das Girokonto der Agrargemeinschaft bei der Raika Lienzer Talboden einen      
Habenstand von € 1.457,76 ausgewiesen, sodass sich bei der Vorprüfung Übereinstimmung mit dem 
Buchungsstand ergeben hat. 
 
Nach dem Vortrag des Substanzverwalters und nachdem dazu keine Fragen gestellt werden, stellt 
Bürgermeister-Stellvertreterin Gertraud Oberbichler den Antrag, der Gemeinderat möge die Jahres-
rechnung 2016 der Obriskenalpe mit Einnahmen von € 43.421,47, Ausgaben von € 42.856,28 und 
dem daraus resultierenden Rechnungsüberschuss von € 1.457,76 genehmigen und Bürgermeister 
Ing. Andreas Pfurner als Substanzverwalter und Rechnungsleger die Entlastung erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
14 Stimmen dafür 
(Bgm. Ing. Andreas Pfurner hat als Substanzverwalter an der Abstimmung nicht teilgenommen und 
war im Gemeinderat nicht vertreten) 

 
 

B) Voranschlag 2017 
 

Im Jahr 2017 ist für die Agrargemeinschaft ein Gesamthaushalt von € 54.600,-- veranschlagt. Haupt-
positionen bei den Ausgaben sind die Geldbezüge für den Hirten (Lackner Klaus - weil die bisherige 
Hirtin Halbfurter Monika nach ihrer schweren Verletzung/Beinbruch im Vorjahr immer noch nicht ar-
beitsfähig ist), Holzbringungs- und Weidepflegemaßnahmen (Zäune und Almputz) sowie die Dachsa-
nierung beim Almgebäude. Hauptpositionen bei den Einnahmen sind die Erlöse aus dem Holzverkauf 
(rund 300 Festmeter Holz können heuer im Rahmen einer Windwurfsanierung günstig geerntet wer-
den), sowie Beihilfen und Förderungen, vor allem jene der AMA und die des Nationalparks Hohe Tau-
ern für Weidepflegemaßnahmen und die Dachsanierung beim Almgebäude. Daneben wird aus der 
Jagdpacht, aus Bewirtschaftungsbeiträgen und Grasgeldern ein Erlös erwartet. 
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Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner weist als Substanzverwalter darauf hin, dass trotz Holzverkäufen 
ein ausgeglichenes Budget der Agrargemeinschaft schwer zu erzielen ist. Die Agrargemeinschaft 
funktioniere aufgrund des guten Einvernehmens mit den Landwirten zwar nunmehr auch unter der 
Gemeindeverwaltung, komme der Gemeinde aber rund € 10.000,-- teurer als seinerzeit unter der 
Verwaltung durch die Agrargemeinschaft bzw. deren Mitglieder und Organe. 
 
Nach diesem Vortrag des Substanzverwalters und nachdem keine Wortmeldungen dazu sind, stellt 
Bürgermeister-Stellvertreterin Gertraud Oberbichler den Antrag, dem oben dargestellten Haushalts-
voranschlag 2017 der Agrargemeinschaft Obriskenalpe mit 
 
Gesamteinnahme von € 54.600,-- und 
Gesamtausgaben von € 54.600,-- 
 
nach Maßgabe des vom Substanzverwalter Vorgetragenen die Genehmigung zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
14 Stimmen dafür 
(Bgm. Ing. Andreas Pfurner hat als Substanzverwalter an der Abstimmung nicht teilgenommen und 
war im Gemeinderat nicht vertreten) 

 
Nach dieser Abstimmung übergibt Bürgermeister-Stellvertreterin Gertraud Oberbichler den Vorsitz 
wieder an Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner. 
 

 
Zu Punkt 5) Wildbachverbauung – Darlehensaufstockung  
 

Für Wildbachverbauungsmaßnahmen im Jahr 2017 (Zwieslingbach-Verbauung samt Grundeinlösen, 
Wartschenbach-Verbauung, Betreuungsdienst) ist vom Gemeinderat im außerordentlichen Haushalt 2017 
eine Darlehensaufnahme in Höhe von € 128.500,-- beschlossen. 
 
Laut Bürgermeister bestehen nun zwei Möglichkeiten diese Darlehensaufnahme zu bewerkstelligen: 
 
a) mittels Neuausschreibung eines Darlehens von € 128.500,-- 

o d e r  
b) mittels Aufstockung des bei der Hypo Tirol Bank AG für Wildbachverbauungsmaßnahmen in der Höhe 

von € 330.000,-- aufgenommenen Darlehens (Gemeinderatschluss vom 19.08.2014 ) um € 128.500,-- 
 
Der Bürgermeister spricht sich für Variante b) aus und schlägt vor, das bei der Hypo Tirol Bank mit einem 
derzeitigen Darlehensstand per 15.02.2017 von € 317.825,90 bestehende Darlehen um € 128.500,-- auf 
dann insgesamt € 446.325,-- aufzustocken. 
 
Für das aushaftende Darlehen von € 317.825,-- gilt ein Aufschlag auf den 6-Monats Euribor von 0,71 % 
p.a.. Für den Aufstockungsbetrag von € 128.500,-- bietet die Hypo Tirol Bank AG einen Aufschlag auf 
den 6-Monats Euribor von 0,60 % p.a. an, woraus sich für den gesamten aushafteten Darlehensbetrag 
von € 446.325,-- ein gewichteter (Misch-)Aufschlag auf den 6-Monats Euribor von 0,68 % p.a. ergibt. 
 
Dazu verliest der Bürgermeister folgende Dokumentation zu Finanzgeschäften aufgrund des Vier-Augen-
Prinzips, erstellt von den Finanzbediensteten der Gemeinde, Hans Schmuck und Manuela Oberbichler. 
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In Beantwortung einer Anfrage von GR. Sebastian Lackner erklärt Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner, 
dass kein Fixzinssatz, sondern angesichts der überschaubaren Laufzeit des Darlehens von 15 Jahren ein 
variabler Zinssatz vereinbart ist. 
 
Der Bürgermeister beantragt, der in der Dokumentation enthaltenden Empfehlung an den Gemeinderat 
zu folgen und zur Finanzierung der Wildbachmaßnahmen 2017, wie im außerordentlichen Haushalt vor-
gesehen, ein Darlehen in Höhe von € 128.500,-- aufzunehmen und dafür folgende Darlehensaufnahme 
zu beschließen: 
 
Aufstockung des mit aufsichtsbehördlich genehmigtem Gemeinderatsbeschluss vom 19.08.2014 (siehe 
Schreiben BH Lienz vom 07.10.2014, LZ-G-GEN184/20/1-2014) bei der Hypo Tirol Bank AG, Meraner 
Straße 8, 6020 Innsbruck, für Wildbachverbauungsmaßnahmen aufgenommenen Darlehens mit dem 
derzeitigen Darlehensstand von € 317.825,90 um einen Betrag von € 128.500,-- auf dann € 446.326,-- 
mit folgenden Konditionen für das auf € 446.326,-- aufgestockte Darlehen: 
 

1) Laufzeit 15 Jahre (Beginn 30.06.2017 bis 31.12.2031) 
2) Aufschlag 0,68 % bei einem Sechs-Monats-Euribor (Effektiv-Zinssatz derzeit 0,6915 %) 
3) halbjährliche Rückzahlungsrate derzeit € 15.650,50 per 30.06. und 31.12. (bisher € 13.318,50) 
4) mehrmalige Umstiegsmöglichkeit 
5) vorzeitige Darlehenstilgung möglich 
6) keine Spesen und Gebühren 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig dafür 
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Zu Punkt 6) Festlegung Waldumlage 2017 
 

Der Bürgermeister erläutert kurz die Berechnung der Waldumlage 2017. Die forstlichen Personalkosten 
2016 wurden mit € 31.431,93 errechnet und die Fläche des Ertragswaldes in der Gemeinde bestimmt. 
Für 2017 ergibt sich daraus für die Waldumlage ein Betrag von € 8.034,20, der auf die Waldbesitzer um-
gelegt wird.  
Nachdem dazu keine Wortmeldungen sind, beantragt der Bürgermeister die nachstehende Verordnung 
zur Waldumlage 2017 zu beschließen: 
 

Festsetzung der Waldumlage für das Jahr 2017 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Nußdorf-Debant erlässt mit Beschluss nach § 10 der Tiroler Waldordnung 2005, 
LGBl. Nr. 55 in der jeweils geltenden Fassung, zur teilweisen Deckung des Personalaufwandes für den Gemeinde-
waldaufseher folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
Festsetzung des Gesamtbetrages der Umlage 

 
Der Gesamtbetrag der Umlage wird für das Jahr 2017 mit 8.034,20 Euro festgesetzt. Der der Festsetzung der Wald-
umlage zugrunde liegende Gesamtbetrag für den Gemeindewaldaufseher (Jahresaufwand) beträgt für das abgelaufe-
ne Jahr 31.431,93 Euro. Diesem Betrag liegt eine Waldfläche von insgesamt 570,23 Hektar zugrunde. Der Hektarsatz 
beträgt somit 27,5608054 Euro beim Wirtschaftswald und 8,26824163 Euro beim Schutzwald im Ertrag (§ 10 Abs. 4 
der Tiroler Waldordnung 2005 ist zu beachten). 

§ 2 
Höhe des Anteils am Gesamtbetrag der Umlage  

 
Der auf den einzelnen Umlagepflichtigen entfallende Anteil am Gesamtbetrag der Umlage  beträgt für den Wirt-
schaftswald im Ertrag 50%, für den Schutzwald im Ertrag 15% und für den Teilwald im Ertrag 50% des Hektarsatzes.    
 

§ 3 
Verfahrensbestimmungen 

 
Für das Verfahren gelten die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO in Verbindung mit dem Tiroler Abga-
bengesetz – TAbgG, in der jeweils geltenden Fassung.  
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages des Anschlages an der Amtstafel in Kraft.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig dafür 
 
Zu Punkt 7) Tennishalle – Sommertarife 2017 
 

Der Bürgermeister beantragt die Sommertarife in der Tennishalle für Tennis und Badminton wieder gleich 
zu gestalten wie 2016, wobei der Geltungszeitraum für die Sommertarife vom 03.04.2017 (Tennis) bzw. 
vom 01.06.2017 (Badminton) bis 24.09.2017 festgesetzt werden soll. 
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Nachdem in der heurigen Sommersaison bisher keine Veranstaltungen in der Tennishalle angekündigt 
sind und daher ein weitgehend durchgehender Spielbetrieb möglich erscheint, soll den Besitzern einer 
Saisonkarte des Tennsiclubs Nußdorf-Debant (für die Freitennisplätze) im Sommer 2017 wiederum die 
Möglichkeit zum Erwerb einer Kombikarte zum Spiel in der Tennishalle gegeben werden. Vorliegend ist 
dazu ein Ansuchen der Vereinsführung des Tennisclubs Nußdorf-Debant, in dem um die Möglichkeit der 
Hallenbenützung in Form einer Kombikarte mit demselben Aufpreis wie 2016 ersucht wird.  
 
Der Bürgermeister will dem Ersuchen des Tennisclubs stattgeben und den Aufpreis der Kombikarte gleich 
gestalten wie 2016. Er merkt allerdings an, dass der Kombitarif ein großes Entgegenkommen gegenüber 
den Spielern des TC Nußdorf-Debant darstellt und nur möglich ist, weil in der Tennishalle nicht mehr so 
viele Veranstaltungen stattfinden wie in früheren Jahren. Er geht in der Folge dann auch noch kurz auf die 
Bedingungen und Einschränkungen für die Berechtigungen aus der Kombikarte ein, insbesondere die 
Bindung des Spielbetriebes in der Halle an die Öffnungszeiten des Sportcafés.  
 
Der Bürgermeister beantragt sodann, der Gemeinderat möge beschließen: 
 

a) TENNISTARIFE 
03.04. – 24.09.2017 

 
b) BADMINTON 

01.06. – 24.09.2017 
 

  Stundentarif 10-er Block 
Erwachsene 08.00 bis 24.00 Uhr €  5,-- € 40,-- 
Schüler, Jugendliche und Studenten 
(ohne eigenem Einkommen) 08.00 bis 18.00 Uhr €  2,50 € 20,-- 

 
c) KOMBIKARTE 

Beginn der Freiluftsaison – 24.09.2017 
 

  Saisonkartenpreis Aufpreis  
Kombikarte 

Erwachsene  €  130,--  € 20,-- 
Verbilligte Karten z.B. Für 
Hausfrauen oder Pensionisten 

spielberechtigt bis 18.00 Uhr 
(auch Halle)  €  100,--  € 15,-- 

Lehrlinge, Schüler, Studenten spielberechtigt bis 18.00 Uhr €  48,--  € 15,-- 
Schüler bis 15 Jahre spielberechtigt bis 18.00 Uhr €  35,--  € 10,-- 
Familienkarte (2 Erw.)  €  220,-- individuell 
Für jedes weitere Kind bis 15 
Jahre  €  28,--  € 10,-- 

 
Bedingungen für Kombikarte: 
- Gültig ab Eröffnung des Spielbetriebs bei den Freitennisplätzen nach dem Frühjahrsservice und ab 

Kauf der Freitennisplatz-Saisonkarte bis 24.09.2017 
- Der Spielbetrieb in der Halle ist auf die Öffnungszeiten des Sportcafés und durch allfällige Veranstal-

tungen in der Tennishalle beschränkt  

  Stunden- 
preis 

Aufpreis  
Kombikarte 

Erwachsene von 08.00-13.00 Uhr  21.00-23.00 Uhr €  7,-- € 20,--/15,-- 
Erwachsene von 13.00-21.00 Uhr   €  9,-- € 20,--/15,-- 

Lehrlinge, Schüler, Studenten spielberechtigt bis 
18.00 Uhr €  4,50 € 15,--/10,- 
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- Neue Spielstundenreservierung ist erst nach Ausspielen der reservierten Stunde möglich. 
 
Abstimmungsergebnis zu a), b) und c): 
Jeweils einstimmig dafür 
 
 

Zu Punkt 8) Pachtvertrag Sportcafé – Öffnungszeiten 
 

Nach Start der Freiluftsaison 2015 gab es zunehmend Beschwerden über die Einhaltung der Öffnungs-
zeiten in dem von der Gemeinde verpachteten Sportcafé im Gemeinde Sport- und Freizeitzentrum. Es 
wurde geklagt, dass in den Nachtstunden zum Teil zu früh zugesperrt werde und die Öffnungszeiten zu 
intransparent flexibel gehandhabt würden. Demgegenüber verwies Pächter Alois Pfurner darauf, dass die 
vereinbarten Öffnungszeiten vor allem im Sommer aus seiner Sicht nicht mehr zeitgemäß seien, weil da-
bei zu viele Stehzeiten ohne Einnahmen für ihn anfielen. Außerdem wären flexiblere Öffnungszeiten für 
ihn, gerade am Wochenende, wichtig.  
 
Die daraufhin ausgearbeitete Neuregelung der Öffnungszeiten im Sportcafé wurde vom Gemeinderat in 
der Sitzung am 23.06.2015 genehmigt, allerdings auf Probe befristet und mit der Maßgabe, dass dann, 
wenn bis Ende April 2016 nicht die Verlängerung der Neuregelung oder eine andere Öffnungszeitenrege-
lung vereinbart  wird, ab 1. Mai 2016 wieder die „alten“ Öffnungszeiten laut Pachtvertrag 2008 gelten.  
 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 31.03.2016 wurde diese provisorische Regelung zur Änderung der Öff-
nungszeiten im Sportcafe um ein weiteres Jahr bis Ende April 2017 verlängert. 
 
Der Bürgermeister glaubt, dass sich die neu geregelten Öffnungszeiten mittlerweile bewährt haben und 
weitgehend akzeptiert sind. Er ortet ein deutlich verbessertes Klima zwischen dem Sportcafé Pächter und 
seinen Gästen aus dem Sauna- und Tennisbereich. Er schlägt vor, die probeweise eingeführte und zu-
letzt einmal verlängerte Neuregelung der Öffnungszeiten unbefristet weiter zu beschließen. 
 
Da allerdings von Seiten der Gemeinderäte GR. Maria Mitterdorfer und GR. Sebastian Lackner zu einer 
unbefristeten Verlängerung Bedenken geäußert werden, einigen sich die Gemeinderatsfraktionen darauf, 
die Regelung der Öffnungszeiten nochmals nur um ein Jahr zu verlängern. 
 
Der Bürgermeister beantragt, die probeweise Änderung der Öffnungszeiten, wie in der Gemeinderatssit-
zung am 23.06.2015 beschlossen und mit dem Pächter Alois Pfurner im 2. und 3. Nachtrag zum Pacht-
vertrag 2008 vereinbart, mit 4. Nachtrag zum Pachtvertrag um ein weiteres Jahr mit derselben Befris-
tungsregelung wie im Vorjahr zu verlängern. Das bedeutet, dass bis Ende April 2018 vom Gemeinderat 
die Verlängerung der Neuregelung bei den Öffnungszeiten oder eine andere Öffnungszeitenregelung be-
schlossen und mit dem Pächter Alois Pfurner schriftlich vereinbart sein muss, sonst gelten ab 01.05.2018 
im Sportcafé wieder die „alten“ Öffnungszeiten laut Pachtvertrag 2008. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig dafür 
 

Zu Punkt 9) Sozialsprengel Nußdorf-Debant und Umgebung – Anmietung des gesamten Garagenobjektes auf  
 Grundstück 967 KG Obernußdorf zu Garagierungs- und Lagerungszwecken – Mietvertrag 
 

Mit Mietvertrag vom 23. November 2015 hat die Marktgemeinde Nußdorf-Debant dem Gesundheits- und 
Sozialsprengel Nußdorf-Debant und Umgebung neben verschiedenen Büro- und Lagerräumlichkeiten im 
Gemeindeforum auch die südliche Hälfte der gemeindeeigenen Garage auf Grundstück 967 KG Ober-
nußdorf – befristet bis Ende 2020 – vermietet. 
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Da der Fuhrpark des Sozialsprengels mittlerweile auf 7 Autos angewachsen ist und in der angemieteten  
südlichen Garagenhälfte nur 2 Fahrzeuge Platz finden, hat der Sozialsprengel nun mit Schreiben vom 
23.02.2017 um Anmietung des gesamten gemeindeeigenen Garagenobjektes auf Grundstück 967 KG 
Obernußdorf zu Garagierungs- und Lagerungszwecken angesucht. 
 
Genehmigt werden soll jetzt ein Mietvertragsentwurf, mit dem die nördliche Garagenhälfte zu denselben 
Konditionen wie die südliche Garagenhälfte im Mietvertrag vom 23. November 2015 an den heimischen 
Sozialsprengel vermietet wird, das ist insbesondere zu einem monatlichen Mietzins von € 103,75 inkl. 
Mwst. zuzüglich der Betriebskosten und bei einer Befristung der Mietdauer bis 31.12.2020.  
 
Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner, zugleich Obmann des Gesundheits- und Sozialsprengels Nußdorf-
Debant und Umgebung, verweist darauf, dass das Ausräumen der nördlichen Garagenhälfte für die 
Hausmeister des Gemeindeforums kein Problem darstellt, da sie für ihre Sachen ersatzweise Lagerraum 
im freigewordenen Feuerwehrhaus Debant (im Bauhof) erhalten haben. 
 
Es gelangt der Antrag zur Abstimmung, den vorliegenden Mietvertrag – abgeschlossen zwischen der 
Marktgemeinde Nußdorf-Debant einerseits und dem Gesundheits- und Sozialsprengel Nußdorf-Debant 
und Umgebung andererseits – zur nördlichen Garagenhälfte auf Grundstück 967 KG Obernußdorf, wie 
oben dargestellt, mit Beschluss zu genehmigen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
14 Stimmen dafür 
(Bgm. Ing. Andreas Pfurner hat als Obmann des Gesundheits- und Sozialsprengels wegen Befangenheit 
an der Abstimmung nicht teilgenommen) 
 
 

Zu Punkt 10) Firma XXXLutz – Anschluss des auf Grundstück 1032 KG Lienz geplanten Bauobjektes an die 
   öffentlichen Versorgungsleitungen der Marktgemeinde Nußdorf-Debant (Kanal, Wasser) 
 

Die Firma XXXLutz hat sich definitiv dazu entschlossen, aus der von der Familie Essl angemieteten, an 
der B 100 gelegenen, ehemaligen „Baumax-Halle“ herauszugehen. Sie plant – praktisch gegenüber, auf 
Lienzer Gemeindegebiet – östlich der Gärtnerei Van der Waude, auf dem von ihr noch anzukaufenden 
Grundstück 1032 KG Lienz einen neuen Möbelix-Markt zu erstellen. Für den neuen Standort und des-
sen Widmung benötigt sie jedoch den Nachweis der Erschließung mit Wasser und Kanal. In Ermange-
lung einer entsprechenden Infrastruktur auf Lienzer Gemeindegebiet soll nun ein Anschlusses nach 
Nußdorf-Debant erfolgen. Zu den Bedingungen für einen solchen Anschluss des Möbelix-Marktes auf 
Grundstück 1032 KG Lienz Richtung Nußdorf-Debant liegt mittlerweile eine Vereinbarung vor. Ver-
tragsparteien sind die Gemeinden Lienz und Nußdorf-Debant, die Firma XXXLutz und die betroffenen 
Grundeigentümern, Mag. Robert Hippacher, Herbert Moser und Elisabeth Moser, alle aus Lienz. 
 
Die vorliegende Vereinbarung regelt, dass sich die Firma XXXLutz auf die Dauer des Wasserbezuges 
aus Nußdorf-Debant den jeweils gültigen Gebührenordnungen der Marktgemeinde Nußdorf-Debant un-
terwirft, also insbesondere Anschluss- und laufende Gebühren leistet. Unbeschadet dieser Verpflich-
tungen trägt die Firma XXXLutz die Kosten für die Herstellung der Anschlüsse (Wasser und Kanal) nach 
Nußdorf-Debant selbst. Der Anschluss weiterer Objekte auf Lienzer Gemeindegebiet über die solcher-
maßen hergestellte Infrastruktur (Wasser und Kanal) ist ohne Zustimmung der Marktgemeinde Nußdorf-
Debant nicht möglich. Der von der Firma XXXLutz zu leistende Erschließungsbeitrag steht der Stadt-
gemeinde Lienz zu, die auch für die verkehrsmäßige Erschließung des Marktes zu sorgen hat. Der 
Marktgemeinde Nußdorf-Debant entsteht im Zuge der Herstellung der verkehrsmäßigen Erschließung 
für das geplante Bauobjekt der Firma XXXLutz an der B100 keine Kostenpflicht und zwar auch dann, 
wenn verkehrstechnische Umbauten mittelbar Vorteile für Nußdorf-Debant bzw. für Nußdorf-Debanter 
Betriebe mit sich brächten. 
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Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner führt ergänzend aus, dass die Stadtgemeinde Lienz mit Beschluss 
des Gemeinderates vom 21.02.2017 dieser Vereinbarung bereits die Zustimmung erteilt hat.  
 
In der anschließenden Diskussion sehen GV. Harald Zeber-Idl und GR. Sebastian Lackner die Abwan-
derung der Firma XXXLutz auf einen nahegelegenen Standort in Lienz kritisch. Wenn die Absiedelung 
jedoch unvermeidlich ist, ist aus ihrer Sicht von Seite der Gemeinde zumindest alles zu unternehmen, 
dass die Halle der Firma Essl künftig nicht leer steht. Sie fordern auch, dass das Geld, das die Gemein-
de aus den Anschlussgebühren für den neuen Möbelix-Markt einnimmt, für die örtliche Wirtschaft 
zweckgebunden, das heißt dazu genutzt wird, die Ansiedlung neuer Betriebe und die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze in Nußdorf-Debant zu unterstützen, auch am bisherigen Möbelix Standort. 
 
Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner weiß nicht, ob die unter „Kanal“ eingenommenen Gemeindegelder 
einfach zweckgebunden in andere Haushaltsstellen übergeführt werden dürfen. Über die Verwendung 
der eingenommenen Gelder zu diskutieren sei jedoch richtig. Er glaubt aber, dass Anschlussgebühren 
von der Firma XXXLutz frühestens 2018 nach Nußdorf-Debant fließen, da die Stadtgemeinde Lienz die 
entsprechende EKZ-Widmung heuer erst einmal zusammen mit dem örtlichen Raumordnungskonzept 
durchbringen muss. Es bleibe daher ausreichend Zeit für Diskussionen im Bauausschuss darüber, was 
die Gemeinde mit dem eingenommenen Geld aus den Anschlussgebühren der Fa XXXLutz unternimmt. 
 
Der Bürgermeister stellt sodann den Antrag, der Gemeinderat möge mit Beschluss der vorliegenden 
Vereinbarung, betreffend den Anschluss des auf Grundstück Nr. 1032 KG Lienz von der Firma XXXLutz 
geplanten Bauobjektes (Möbelix Markt) an die öffentlichen Versorgungsleitungen der Marktgemeinde 
Nußdorf-Debant (Kanal, Wasser), abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Nußdorf-Debant, der 
Stadtgemeinde Lienz, Mag. Robert Hippacher, Herbert Moser, Elisabeth Moser und der Firma XXXLutz-
IMSE GmbH, die Zustimmung erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig dafür 
 
 

Zu Punkt 11) Spritzenhäusl – Bittleihe SKO 
 
Die Gemeinde ist Eigentümerin des alten Feuerwehrhauses (Spritzenhäusl) in Nußdorf auf Grundstück 
6/2 KG Unternußdorf, bestehend aus einer ca. 65 m² großen Wohnung im Untergeschoss sowie einem 
von der Gaimbergstraße aus zugänglichen Garagen-/Lagerbereich im Obergeschoss. 
 
Während die seit vielen Jahrzehnten von der Familie Moser bewohnte Wohnung seit dem vorjährigen 
Wechsel von Gerhard Moser in eine GHS-Wohnung in der Glocknersiedlung frei ist, wird die Garage im 
Obergeschoss derzeit von den Jungbauern, der Freiwilligen Feuerwehr und der Toiflgruppe gemeinsam 
zu Lagerzwecken genutzt. 
 
Der heimische Radfahrklub SKO – Sportklub Osttirol, der auch alljährlich den bekannten „Debanttal-
Sprint“ veranstaltet, ist zuletzt an die Marktgemeinde Nußdorf-Debant mit der Bitte um Zurverfügungs-
tellung von Vereinsräumlichkeiten herangetreten. 
 
Der Bürgermeister kann sich vorstellen, dem SKO die (ehemalige) Wohnung im Untergeschoss des 
Spritzenhäusels als Vereinsräumlichkeit in Form einer Bittleihe, das heißt auf jederzeitigen Widerruf, 
ohne Mietzahlung, aber bei Übernahme der anfallenden Betriebskosten zu überlassen, ebenso die Ga-
rage als Lagerraum, allerdings nur zur gemeinschaftlichen Nutzung neben den schon stattfindenden 
Lagerungen. 
 
Er stellt daher den Antrag, dem SKO das Spritzenhäusl, wie oben dargestellt, ab sofort in Form einer 
Bittleihe, somit gegen jederzeitigen Widerruf durch die Gemeinde, das ist ohne Miete, nur bei Über-
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nahme der im Rahmen der Vereinsnutzung anfallenden Betriebskosten, als Vereinsräumlichkeit und 
Lager zur Verfügung zu stellen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig dafür 
 
 

Zu Punkt 12) Wohnung Mehrzweckhaus Nußdorf – Vermietung 
 
Dieser Punkt wird vom Bürgermeister abberaumt. Sobald sich ein geeigneter Bewerber meldet, wird da-
zu in der nächsten Wohnungsausschusssitzung oder im Gemeinderat berichtet. 
 
 

Zu Punkt 13) Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 
a) Neues Siedlungsgebiet am Sonnenhang – Straßenname 
 

Der Bürgermeister ersucht die Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat über einen Straßennamen 
für das neue Siedlungsgebiet Am Sonnenhang nachzudenken. Bisherige Vorschläge dafür lauten 
auf „Unterer Sonnenhang“ oder auf „Wasserweg“. 

 
 
b) Friedhof und Spielplätze – Lob und Anregung 

 
GR. Verena Singer lobt, dass der Friedhof Debant heuer bereits sehr früh vom Bauhof hergerichtet 
wurde und ein sehr gutes Erscheinungsbild abgab. Die Spielplätze hingegen, die wegen des war-
men Märzwetters schon sehr früh von den Familien mit ihren Kindern benutzt wurden, seien von 
Gemeindeseite bisher vernachlässigt worden.  
 
Der Bürgermeister sagt zu, sich die Sache anzusehen. 

 
 

c) Ehemaliges Möbelhaus Nußbaumer – äußeres Erscheinungsbild 
 

GV. Harald Zeber-Idl ersucht den Bürgermeister beim „Möbelmarkt Nußbaumer“ etwas zu unter-
nehmen. Einerseits schaue das stillgelegte Möbelhaus im Straßenbild nicht gut aus, andererseits 
handle es sich um einen super Standort für eine Betriebsansiedelung. 
Der Bürgermeister sagt zu, mit dem Eigentümer, Karl Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgenstein, 
Kontakt aufzunehmen. 
 

 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr sind, schließt der Bürgermeister die Sitzung. 
 
 
 
Ende: 20.15 Uhr  
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F e r t i g u n g e n : 
 
 Der Bürgermeister: Der Schriftführer: 
 
 (Ing. Andreas Pfurner) (Dr. Robert Wilhelmer) 
 
 
 (Bgm.-Stellv. Gertraud Oberbichler)  (GV. Harald Zeber-Idl) 
 
 
  (GV. Verena Nußbaumer) 
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